Absender: Innung xy des Zweiradmechaniker-Handwerks
Ausbildungsbetriebe der Innung xy

Änderungen zur Ausbildungsordnung zum/zur Zweiradmechaniker/in
hier: 
Anwendung der neuen Ausbildungsverordnung für Lehrlinge, die vor dem 
01. August 2008 eingestellt worden sind

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kollegen, 

seit dem 01. August 2008 ist eine neue Ausbildungsverordnung für den Ausbildungsberuf zum/zur Zweiradmechaniker/in in Kraft getreten. Die Erprobungsphase ist somit abgeschlossen. Der betriebliche Ausbildungsrahmenplan und der schulische Rahmenlehrplan sind von einer Änderung nicht betroffen. Neu strukturiert und gestrafft wurde lediglich das Prüfungsverfahren. 

Der Verordnungsgeber hat grundsätzlich keine allgemeine Rückwirkung zugelassen. Die Vertragspartner (Ausbildungsbetrieb und Auszubildende) können jedoch die Anwendung der neuen Ausbildungsverordnung vereinbaren. Hierfür können Sie die anliegende Zusatzvereinbarung verwenden (siehe Anlage 1), die bei der Anmeldung zur Gesellenprüfung Teil I und Teil II vorgelegt werden muss. 

Der Bundesinnungsverband empfiehlt allen Ausbildungsbetrieben die Zusatzvereinbarung auszufüllen, zu unterschreiben bzw. unterschreiben zu lassen, damit die neuen - wesentlich günstigeren - Prüfungsbedingungen bereits bei der nächsten Gesellenprüfung zur Anwendung kommen. 

Wesentliche Änderungen ist die Straffung der Prüfung selbst sowie die Reduzierung der Prüfzeiten. 

Für die Auszubildenden entsteht hierdurch kein Nachteil, im Gegenteil: auch die Arbeitnehmerseite sieht die Änderungen im Prüfungsverfahren als erhebliche Verbesserung an.

Mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift

Anlagen

1. Muster einer Zusatzvereinbarung

2. Wesentliche Änderungen der neuen Verordnung Zweiradmechaniker/in
